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 V059/15 

V o r l a g e 

an den Rat der Stadt Helmstedt 
über den Verwaltungsausschuss 

und den Ausschuss für Finanzmanagement  
 

 
 
Beschluss über den Gesamtabschluss 2013 und die Entlastung des Bürgermeis-
ters für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
 
Die öffentlichen Aufgaben werden nicht nur von der Kernverwaltung, sondern zu einem großen 
Teil von der städtischen Gesellschaft Bäder und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH 
(BDH) und dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) wahrgenommen. Aus 
diesem Grund ist ein hoher Anteil städtischen Vermögens, Kapitals aber auch Schulden in den 
Tochtergesellschaften gebunden. 
 
Alle diese Einheiten sind gem. § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) zum Stichtag 31.12. verpflichtet, für jedes Haushaltsjahr einen Einzelabschluss 
durchzuführen.  
 
Die Stadt Helmstedt als Konzernmutter ist gem. § 128 Abs. 4 NKomVG zum gleichen Stichtag 
verpflichtet, den konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen. Die erstmalige Aufstellung des 
Gesamtabschlusses erfolgte für das Haushaltsjahr 2012.  
Mittlerweile wurde der zweite Konzernabschluss für das Haushaltsjahr 2013 aufgestellt und 
geprüft.  
 
 
An den gesetzlichen Grundlagen sowie an der Konzernstruktur haben sich im Jahre 2013 keine 
Änderungen ergeben.  Zur Erinnerung eine kurze theoretische Erläuterung: 
 
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss ist nicht einfach die Summe der Einzelabschlüsse aller 
Aufgabenträger und der Konzernmutter, sondern die Abbildung des Konzerns Stadt als rechtli-
che und wirtschaftliche Einheit („Einheitsfiktion“) unter Eliminierung (Konsolidierung) sämtlicher 
konzerninterner Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverflechtungen. Der konsolidier-
te Gesamtabschluss ist somit nicht nur ein „Anhängsel“ zum Einzelabschluss. Er stellt das 
zentrale Ziel der Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens sicher, schafft 
mehr Transparenz, bildet die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einer Kommune vollständig 
ab. 
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss besteht nach § 128 Abs. 6 NKomVG aus: 
 

1. einer konsolidierten Ergebnisrechnung 
2. einer Gesamtbilanz 
3. den konsolidierten Anlagen nach § 128 § 3 Nrn. 2 bis 4 NKomVG:    

• Anlagenübersicht 
• Schuldenübersicht 
• Forderungsübersicht  
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und ist durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern. Dem Konsolidierungsbericht ist eine 
Kapitalflussrechnung sowie Angaben zu den nicht konsolidierten Beteiligungen beizufügen. 
Die Kapitalflussrechnung ist erst ab dem Haushaltsjahr 2013 verbindlich und wurde somit zum 
ersten Mal aufgestellt. 
 
Die Festlegung des Konsolidierungskreises regelt der § 128 Abs. 4 NKomVG.  
Für die Beurteilung, welche kommunalen Aufgabenträger und wie diese in den Konsolidie-
rungskreis einbezogen werden, ist der Einfluss der Kommune entscheidend.  
Im Konzern Stadt Helmstedt setzt sich der Konsolidierungskreis wie folgt zusammen: 
 
1. Verbundene / Beherrschte  Aufgabenträgern 
 

BDH - Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft mbH – Beteiligung 100% 
   

AEH - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt – Beteiligung 100% 
 
2. Assoziierte Aufgabenträger  

 
KWG - Kreis- Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt - Beteiligung 30,707 %  
 

 
Nicht konsolidiert und somit mit dem Buchwert ausgewiesen, werden die sonstigen Aufgaben-
träger: 

 
KVG - Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig - Beteiligungsanteil 6,96% 
 
BG - Baugenossenschaft Helmstedt e.G. -  Beteiligungsanteil 3,34 % 
 

 
Gem. § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten 
nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist wurde aufgrund von Verzögerungen 
(Nachholung doppischer Jahresabschlüsse) nicht eingehalten.  
Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses hat der Bürgermeister am 10.02.15 festge-
stellt und am 18.02.15 wurde der Konzernabschluss zur Prüfung vorgelegt. Das Rech-
nungsprüfungsamt der Stadt Helmstedt hat den Gesamtabschluss 2013 geprüft und am 
22.05.15 den Schlussbericht vorgelegt. Das Ergebnis der Prüfung bestätigt, dass: 
 

• Der zur Prüfung vorgelegte konsolidierte Gesamtabschluss 2013 wurde ordnungsge-
mäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt 
Helmstedt entwickelt.  

• Er enthält alle vorgeschriebenen Angaben. 
• Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung.  
• Der konsolidierte Gesamtabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns. 
• Die Gesamtbilanz, die Gesamtergebnisrechnung, die Anlagen und der Konsolidie-

rungsbericht wurden nach den Vorschriften des NKomVG /GemHKVO und den analog 
anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.  

• Die Geschäftspolitik beruht auf den üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundla-
gen. 

• Nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung sind Einwendungen gegen den 
konsolidierten Gesamtabschluss einschl. des Konsolidierungsberichtes nicht zu erhe-
ben. 
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Das Ergebnis der Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses wird wie folgt zusammenge-
fasst: 
„Der konsolidierte Gesamtabschluss zum 31.12.2013 und der Konsolidierungsbericht des Kon-
zerns Stadt Helmstedt entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die 
Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtlage gibt zu Feststellungen oder Be-
anstandungen keinen Anlass. Die Stadt Helmstedt wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Feststellungen, die einer Entlastung des Bürgermeisters entgegen stehen, haben sich nicht 
ergeben. Die Stellungnahme des Bürgermeisters zum Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG ist somit nicht erforderlich.  
 
Die Gesamtbilanz 2013 und die Gesamtergebnisrechnung 2013 des Konzernes Stadt 
Helmstedt sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Der vollständige Jahresabschlusses und 
der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sind aus Kostengründen der Vorlage nicht 
beigefügt worden. Die vollständigen Unterlagen sind im Ratsinformationssystem einzusehen 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Gesamtabschluss der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2013 wird gem. § 129 
Abs. 1 NKomVG beschlossen. 
 

2. Gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG erteilt der Rat dem Bürgermeister für die Führung der 
Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2013 die Entlastung. 

 
 
 

 
 
gez.: Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
 
 
Anlagen 
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Konzern 
Stadt Helmstedt 

 
 

Konsolidierter Gesamtabschluss 2013 
 
 
 

 
 
 
 

Der Gesamtabschluss wurde gem. § 128 NKomVG nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung aufgestellt.  
 
Die Vollständigkeit und Richtigkeit gem. § 129 NKomVG wird festgestellt. 
 
 
 
Helmstedt, 10.02.2015 
 
Der Bürgermeister 
 
Gez. Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
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1.  Einführung 
 

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) in Niedersachsen 
haben alle niedersächsischen Kommunen gem. Art. 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Neuordnung 
des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschrif-
ten vom 15.11.2005 (Neuordnungsgesetz) spätestens ab dem 01.01.2012 ihre Haushalts-
wirtschaft nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der dop-
pelten Buchführung zu führen. 
 
Neben dem kommunalen Einzelabschluss haben die Kommunen gem. §128 NKomVG einen 
konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen, erstmalig verpflichtend für das Haushaltsjahr 
2012.  
 
Bei der Stadt Helmstedt werden die öffentlichen Aufgaben nicht nur von der Kernverwaltung, 
sondern zu einem großen Teil von der städtischen Gesellschaft Bäder und Dienstleistungs-
gesellschaft Helmstedt mbH (BDH) und dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt 
(AEH) wahrgenommen. Aus diesem Grund ist ein hoher Anteil städtischen Vermögens und 
Kapitals in den Tochtergesellschaften gebunden. Ziel des konsolidierten Gesamtabschlusses 
ist es nun, einen vollständigen Überblick über die gesamte wirtschaftliche Lage des Kon-
zerns Stadt Helmstedt zu geben. Erst die zusammengefasste Darstellung der Verwaltung 
einschließlich seiner Beteiligungen in einem konsolidierten Gesamtabschluss stellt die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Helmstedt vollständig dar. 
Der konsolidierte Gesamtabschluss ist dabei nicht einfach die Summe der Einzelabschlüsse 
aller Aufgabenträger und der Konzernmutter, sondern die Abbildung des Konzerns Stadt als 
rechtliche und wirtschaftliche Einheit unter Eliminierung (Konsolidierung) sämtlicher konzern-
interner Vermögens-, Schulden-, Kapital- und Ergebnisverflechtungen („Einheitsfiktion“). Der 
konsolidierte Gesamtabschluss ist somit nicht nur ein „Anhängsel“ zum Einzelabschluss. Er 
stellt das zentrale Ziel der Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens 
sicher, schafft mehr Transparenz, bildet die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einer 
Kommune vollständig ab. 

 
Für die Aufstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses gelten die Vorschriften des 
NKomVG und der GemHKVO. Ergänzende Vorschriften, Erläuterungen und Vorgabe für die 
Stadt Helmstedt und den Konzern Stadt Helmstedt enthält die „Dienstanweisung für die Auf-
stellung des Gesamtabschlusses – Konsolidierungsrichtlinie“. 
 
 

2. Bestandteile des Gesamtabschlusses 
 
Der konsolidierte Gesamtabschluss besteht gemäß §128 Abs. 6 i. V. m. § 128 Abs. 2 und 
3 NKomVG aus: 

• der Gesamtbilanz, 
• der Gesamtergebnisrechnung sowie 
• den konsolidierten Anlagen nach § 128 Abs. 6 S. 1 i. V. m. Abs. 3 Nr. 2-4 NKomVG. 

 
Die konsolidierten Anlagen setzen sich zusammen aus: 

• der Gesamtanlagenübersicht, 
• der Gesamtschuldenübersicht, 
• der Gesamtforderungsübersicht. 
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Dem Gesamtabschluss ist ein Konsolidierungsbericht (gem. § 58 GemHKVO) beizufügen. 
Dieser hat die Aufgaben: 

• einen Gesamtüberblick und Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamt-
lage der Kommune 

• Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabschlusses  
• einen Ausblick auf die künftige Entwicklung 

 
Der Konsolidierungsbericht kann den Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG ersetzen, 
wenn er die dortigen Anforderungen erfüllt.  
 
Dem Konsolidierungsbericht ist eine Gesamtkapitalflussrechnung (§ 128 Abs. 6 NKomVG) 
beizufügen.  
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4. Konsolidierungsbericht 

 

4.1. Konsolidierungskreis – allgemeine Informationen 
 

Die Festlegung des Konsolidierungskreises regelt der § 128 Abs. 4 NKomVG.  
Für die Beurteilung, welche kommunalen Aufgabenträger und wie diese in den Konsoli-
dierungskreis einbezogen werden, ist der Einfluss der Kommune entscheidend.  

 
Verbundene/Beherrschte Aufgabenträger  
 
Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die Kommune einen beherrschenden Einfluss 
(gem. § 290 HGB) auf sie ausübt. Mindestens eines der drei folgenden Kriterien muss 
erfüllt werden:  

• Die Kommune ist allein stimmberechtigt oder besitzt die Mehrheit der Stimmen in 
den Organen des Aufgabenträgers. 

• Der Kommune steht als Anteilseigner das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder 
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberu-
fen. 

• Der Kommune steht dieser Einfluss vertraglich zu. 
 

I. d. R. korrespondieren diese Kriterien mit einer Kapitalbeteiligung von über 50 %. Es ist 
ausreichend, wenn der beherrschende Einfluss grundsätzlich möglich ist, tatsächlich 
ausgeübt werden muss er nicht. 

 
Assoziierter Aufgabenträger 
 
Assoziierter Aufgabenträger ist ein Aufgabenträger, auf den die Kernverwaltung einen 
maßgeblichen Einfluss ausübt. Der maßgebliche Einfluss muss nicht nur möglich sein, 
sondern tatsächlich ausgeübt werden. 
 
I. d. R. korrespondieren die Kriterien für den maßgeblichen Einfluss mit der jeweiligen 
Kapitalbeteiligung. Ein maßgeblicher Einfluss wird vermutet, wenn die Kommune bei ei-
nem Aufgabenträger mindestens 20 % (und weniger als 50 %) der Stimmrechte innehat. 
 
 
Konsolidierungskreis bei der Stadt Helmstedt  

 
 

1. Verbundene / Beherrschte  Aufgabenträgern 
 
 
1.1 BDH - Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft mbH – Beteiligung 100% 

 
Die BDH ist die Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Stadtwerke Helmstedt 
GmbH, nachdem zum 01.07.2000 die Sparten Gas, Wasser und Fernwärme 
an die Avacon AG verkauft wurden. Sie umfasst die Betriebsbereiche Bäder, 
Abwasser (Kläranlage) und sonstige Dienstleistungen. Der Sitz der Gesell-
schaft ist Helmstedt. 
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Unterhaltung für das Hal-
lenbad (Julius-Bad) sowie ab 01.01.2013 der Betrieb des städtischen Freibads 
„Waldbad Birkerteich“. Weiterhin ist die Gesellschaft Eigentümer und Betreiber 
der Kläranlage in Helmstedt.  
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1.2  AEH - Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Helmstedt – Beteiligung 100%  

 
Gegenstand der Gesellschaft sind Bau, Betrieb und Unterhaltung der auf dem 
Gebiet der Stadt Helmstedt liegenden Abwasserentsorgungsanlagen, mit 
Ausnahme der Kläranlage. 

 
 

2. Assoziierte Aufgabenträger  
 
KWG - Kreis- Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt - Beteiligung 30,707 %  
 
Die KWG- Gesellschaft hat die Aufgabe eine sichere und sozial verantwortli-
che Wohnungsversorgung für breite Bevölkerungsschichten zu gewährleisten.  
Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Gebäude und Anlagen, die über-
wiegend Wohnzwecken dienen, in allen Rechts- und Nutzungsformen, darun-
ter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Im Einzelfall kann sie auch Bau-
ten, die nicht Wohnzwecken dienen, und sonstige Bauten errichten und be-
wirtschaften; die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtun-
gen, Läden und Gewerbebauten, soweit sie mit ihrem Bauvorhaben in Zu-
sammenhang stehen, bereitstellen. Der Sitz der Gesellschaft ist Helmstedt. 
 
 
 

 
 
Nicht konsolidiert werden die sonstigen Aufgabenträger: 
 
 
 

KVG - Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig - Beteiligungsanteil 
6,96% 
 

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Linien- und Gele-
genheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen. Der Gesellschaftssitz ist Salzgitter. 
 

 

 
 BG - Baugenossenschaft Helmstedt e.G. -  Beteiligungsanteil 3,34 % 

  
Die Baugenossenschaft Helmstedt eG errichtet Bauten in allen Rechts- und 
Nutzungsformen und bewirtschaftet diese. Die Genossenschaft fördert ihre 
Mitglieder dadurch, dass sie ihnen geeignete Wohnungen zu angemessenen 
Mieten überlässt. Sie führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Woh-
nungsgemeinnützigkeit und ist als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen 
anerkannt. Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf den Bereich der Stadt 
Helmstedt. 
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Konsolidierungskreis bei der Stadt Helmstedt 
 

 

 
  

 
 
 

4.2. Einheitlicher Bilanzansatz und Bewertung 

 

4.2.1. Einheitlicher Stichtag und Ausweis 

 

Maßgeblicher Stichtag für die Aufstellung des Gesamtabschlusses mit der Gesamter-
gebnisrechnung ist der Stichtag für die Aufstellung des Einzelabschlusses der Kom-
mune, mithin der 31.12. des jeweiligen Jahres (§ 112 Abs. 4 NKomVG). 

 
Alle zu konsolidierenden Einzelabschlüsse der verbundenen aber auch der assoziier-
ten Aufgabenträger der Stadt Helmstedt erfolgen zu diesem Stichtag. 
 
Die Gliederungen der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung ergeben sich 
aus dem vom Innenministerium und dem LSKN herausgegebenen Positionenrahmen. 
Die Stadt Helmstedt erstellte daraus einen örtlichen Positionenplan, an den alle betei-
ligten Aufgabenträger gebunden sind. 
 
 

4.2.2. Einheitlicher Ansatz 

 

Gem. § 128 Abs. 5 S. 4 NKomVG i. V. m. § 300 Abs. 2 HGB sind alle in dem Ge-
samtabschluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden nach den An-
satz und Bewertungsregeln der Gemeinde abzubilden. Demnach sind Vermögensge-
genstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig in den Gesamt- 
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abschluss zu übernehmen, soweit nach dem NKomVG oder GemHKVO nicht ein Bi-
lanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht besteht. 
Der Grundsatz der Vollständigkeit des Gesamtabschluss gebietet es, dass nur dann 
Bilanzposten eines Aufgabenträgers in die Gesamtbilanz übernommen werden kön-
nen, wenn diese nach dem NKomVG oder der GemHKVO der Kommune ansatzfähig 
/ bilanzierungsfähig sind.  
 
Soweit Bilanzposten im NKR nicht ansatzfähig sind, können sie in der Gesamtbilanz 
auch nicht ausgewiesen werden.  
 
Aus dem Grundsatz der Wesentlichkeit ergibt sich, dass auf eine Bereinigung von 
Ansätzen verzichtet werden kann, wenn diese von nachgeordneter Bedeutung sind. 
Unterschiede bei der Bilanzierung und der Ausübung der Bilanzierungswahlrechte 
sind zu dokumentieren.  
Beim Ansatz ergaben sich keine Unterschiede innerhalb des Konsolidierungskreises. 
Alle Positionen konnten in den Gesamtabschluss übernommen werden. 
 
 

4.2.3. Einheitliche Bewertung 

 
Werden im Einzelabschluss eines Aufgabenträgers Bewertungsmethoden ange-
wandt, die denen des NKR nicht entsprechen und die damit im Gesamtabschluss un-
zulässig sind, so ist gemäß § 308 Abs. 2 HGB i. V. m. § 128 Abs. 5 NKomVG grund-
sätzlich eine Vereinheitlichung Bewertung durchzuführen. 
 
Gem. § 308 Abs. 2 S. 3 und 4 HGB sind Befreiungsmöglichkeiten vorgesehen: 
„Eine einheitliche Bewertung … braucht nicht vorgenommen zu werden, wenn ihre 
Auswirkungen für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von un-
tergeordneter Bedeutung sind. Darüber hinaus sind Abweichungen in Ausnahmefäl-
len zulässig; sie sind im Konsolidierungsbericht anzugeben und zu begründen.“ 
Eine einheitliche Bewertung ist also nicht notwendig, wenn eine „untergeordnete Be-
deutung“ im Sinne dieser Vorschrift festgestellt werden kann bzw. es kann von einer 
einheitlichen Bewertung abgesehen werden, wenn dies entsprechend dokumentiert 
und begründet wird. Auf Grundlage dieser Befreiungsmöglichkeiten können die nie-
dersächsischen Kommunen auf eine Vereinheitlichung bei der Bewertung von Ver-
mögenswerten und Schulden verzichten. 
Wird darauf verzichtet, ist im Konsolidierungsbericht darauf hinzuweisen und die Un-
terschiede in der Bewertungsmethodik sind darzustellen. 
 
Auf eine entsprechende grundsätzliche Vereinheitlichung bei den Nutzungsdauern 
können die Kommunen verzichten, wenn die Nutzungsdauer auf einer anderen Vor-
schrift als dem NKR basiert. Die Abweichung ist im Konsolidierungsbericht auszuwei-
sen. 
 
Für genaue Ausführungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden wird auf den Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Helmstedt verwiesen. 
 
Auf eine Vereinheitlichung bei der Bewertung von Vermögensgegenständen und 
Schulden wurde verzichtet, da die Höhe der Abweichungen für den Gesamtabschluss 
von untergeordneter Bedeutung ist.  
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Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermö-
gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstel-
lungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt 
grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegen-
stand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Maßgeblich ist die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (§ 47 Abs. 1 GemHKVO). Für die Bestimmung 
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen 
ist grds. die vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport vorgegebene Abschrei-
bungstabelle maßgeblich.  
Bei beiden verbundenen Unternehmen im Konzern Stadt Helmstedt sind Abweichun-
gen bei den Nutzungsdauern gegeben. Diese richten sich dort nach dem HGB. 
 
Die Stadt Helmstedt verzichtet auf eine einheitliche Festsetzung von Nutzungsdauern 
im Konzern, da daraus resultierende Bewertungsunterschiede zwischen der kommu-
nalen Abschreibungstabelle und den handels- bzw. steuerrechtlichen Nutzungsdau-
ern für den Gesamtabschluss von untergeordneter Bedeutung sind.  

 

 

4.2.4. Ermittlung stiller Reserven und Lasten 
 
Gem. § 301 Abs. 1 HGB sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnung-
sabgrenzungsposten und Sonderposten der beherrschten Unternehmen bei der Erst-
konsolidierung mit dem Zeitwert in den Gesamtanschluss einzubeziehen. 
Die Aufdeckung stiller Reserven erfolgt im Rahmen der Neubewertung (Aufstellung 
der Bilanz III). 
Grundsätzlich sind stille Reserven und Lasten den Vermögensgegenständen einzeln 
zuzuordnen. Von einer Zuordnung kann abgesehen werden, wenn diese für die Dar-
stellung im Gesamtabschluss unwesentlich sind. 
Auf die Aufdeckung stiller Reserven und Lasten kann einheitlich für alle Aufgabenträ-
ger verzichtet werden (§ 128 Abs. 5 S. 5 NKomVG). 
 
Auf Grund der zeitnahen Bewertung der wesentlichen Vermögens- und Schuldenpo-
sitionen im Rahmen der Eröffnungsbilanz bei der Stadt Helmstedt sowie bei den Un-
ternehmen des Konsolidierungskreises wird auf die Neubewertung verzichtet.  

 

 

4.3. Konsolidierungsmethoden 

 

4.3.1. Vollkonsolidierung bei den verbundenen Aufgabenträgern (AEH, BDH)  
 
Bei der Vollkonsolidierung erfolgt zuerst die Vereinheitlichung des Stichtages und des 
Ausweises (Bilanz I), des Ansatzes und der Bewertung (Bilanz II), Neubewertung (Bi-
lanz III) bevor es dann gem. § 128 Abs. 5 S. 4 NKomVG i. V. m. §§ 300-309 HGB 
nach einer Zusammenfassung der Jahresabschlüsse (Summenbilanz) zur Eliminie-
rung der Doppelerfassung sowie Konsolidierung sämtlicher konzerninterner Verflech-
tungen kommt. Nach der „Einheitsfiktion“ erfolgt die Abbildung des Konzerns als ob 
es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handeln würde. 
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Die Vollkonsolidierung umfasst vier Schritte: 

1. Kapitalkonsolidierung 
2. Schuldenkonsolidierung 
3. Zwischenergebniseliminierung 
4. Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

 
 
Kapitalkonsolidierung 
 
Durch die Kapitalkonsolidierung werden die Kapitalverflechtungen der in dem Ge-
samtabschluss einzubeziehenden Betriebe eliminiert. Dabei wird der Beteiligungs-
buchwert der jeweiligen Beteiligung in der Einzelbilanz der Stadt Helmstedt mit dem 
Eigenkapital in der Einzelbilanz des verbundenen Unternehmens verrechnet. Ziel ist 
es, die Doppelerfassung im Summenabschluss zu beseitigen. 
 
Auf die Aufdeckung stiller Reserven und Lasten in Rahmen der Neubewertung kann 
einheitlich für alle Aufgabenträger verzichtet werden (§ 128 Abs. 5 S. 5 NKomVG). 
Von diesem Wahlrecht wurde bei der Stadt Helmstedt Gebrauch gemacht. 
 
Durch die Aufrechnung bei der Erstkonsolidierung (2012) ergibt sich eine Aufrech-
nungsdifferenz (Unterschiedsbetrag), da sich der Beteiligungsbuchwert im Einzelab-
schluss der Kommune und das (anteilige) Eigenkapital / Reinvermögen des Aufga-
benträgers nicht übereinstimmen.  
Ist der Unterschiedsbetrag aktiv, ist er als „Geschäfts- oder Firmenwert“ (GFW) aus-
zuweisen.  
 
Zur dieser Konstellation kommt es im Rahmen der Erstkonsolidierung im Jahre 2012 
bei der BDH mbH. Hier entsteht ein aktivischer Unterschiedsbetrag i. H. v. € 
1.967.327,58, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.  
Bei dem Gesamtabschluss für das Jahr 2013 erfolgt die erste Abschreibung i. H. v. 
393.465,52, die auf der Konzernebene das Konzernergebnis sowie den Wert des 
GFW mindert. 
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Ist der Unterschiedsbetrag passiv, wird er als „Unterschiedsbetrag aus der Kapital-
konsolidierung“ auszuweisen. Der Ausweis dieser Unterschiedsbeträge erfolgt nach § 
128 Abs. 5 S. 4 NKomVG, §§ 301, 309 HGB.  
 
Bei der Erstkonsolidierung wird abweichend von § 301 HGB ein passivischer Unter-
schiedsbetrag zwischen dem ausgewiesenen Finanzvermögen der Kommune und 
dem (anteiligen) Eigenkapital des jeweiligen Aufgabenträgers den Rücklagen aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeordnet und gilt damit als sofort rea-
lisierte Erträge. Es bedarf keiner weiteren Auflösung des Betrags. 
Diese Vorgehensweise wurde bei dem passivischen Unterschiedsbetrag des AEHs 
angewandt.  
Der in der konsolidierten Bilanz 2012 ausgewiesener passivischer Betrag i. H. v. 
64.444,29 €  bleibt im Jahre 2013 bei der Rücklage aus Überschüssen des ordentli-
chen Ergebnisses in dieser Höhe bestehen. 
 
 

 
Schuldenkonsolidierung   

 
Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung (§ 303 HGB, § 128 Abs. 5 NKomVG) werden 
die zwischen den verbundenen Aufgabenträgern bestehende Schulden und Forde-
rungen gegenseitig aufgerechnet. Dabei sollen alle Posten einbezogen werden, durch 
welche die Schuldverhältnisse zwischen den zu konsolidierenden Aufgabenträgern 
und der Kernverwaltung abgebildet werden, soweit diese nicht von untergeordneter 
Bedeutung sind. 
Die Begriffe „Forderungen“ und „Schulden“ sind weit auszulegen. Sie umfassen auf 
der Aktivseite: Geleistete Anzahlungen, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, 
öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen gegenüber verbunde-
nen Unternehmen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungs-
posten. 
 
Auf der Passivseite umfassen sie: Rückstellungen, Anleihen, Verbindlichkeiten aus 
Krediten für Investitionen und Liquiditätskredite gegenüber verbundenen Unterneh-
men, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten, 
Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten. Bei 
der Schuldenkonsolidierung sind ggf. auch Sonderposten zu berücksichtigen. 
 
Soweit Forderungen des einen Aufgabenträgers den Schulden eines anderen Aufga-
benträgers in gleicher Höhe gegenüberstehen, erfolgt eine erfolgsneutrale Schulden-
konsolidierung.  
 
Stehen sich Forderungen und Schulden in nicht gleicher Höhe gegenüber, so müssen 
diese über erfolgswirksame Verrechnungen in der Gesamtergebnisrechnung elimi-
niert werden. Um Aufrechnungsdifferenzen zu vermeiden, sollten die Ausleihungen, 
Verbindlichkeiten, Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten der Kernverwal-
tung und der zu konsolidierenden Aufgabenträgern möglichst in der gleichen Periode 
gebucht werden. 
 
Liegen die im Rahmen der Schuldenkonsolidierung zu eliminierenden Beziehungen 
bei zwei Einheiten in gleicher Höhe vor, erfolgt die Schuldenkonsolidierung erfolgs-
neutral und die Bilanzsumme verkürzt sich. Kommt es zu Aufrechnungsdifferenzen, 
müssen diese durch eine erfolgswirksame Verrechnung über die Gesamtergebnis-
rechnung eliminiert werden. 
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Im Vorfeld zur Schuldenkonsolidierung wurde eine Saldenabstimmung zwischen der 
Stadt Helmstedt und den verbundenen Unternehmen sowie unter den verbundenen 
Unternehmen selbst durchgeführt, um Buchungsunterschiede und eine genaue 
Grundlage für die Konsolidierung zu ermitteln. 
 
Nach den durchgeführten Ausweiskorrekturen wurden Forderungen und Verbindlich-
keiten in Höhe von 2.746.959,12 € zwischen den Unternehmen erfolgsneutral elimi-
niert.  
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Zwischenergebniseliminierung   

 
Da der Konzern Kommune als wirtschaftliche Einheit betrachtet wird, dürfen im Ge-
samtabschluss nur Gewinne aus einem Leistungsaustausch mit Dritten ausgewiesen 
werden. Sofern am Gesamtabschlussstichtag Vermögensgegenstände in den Einzel-
bilanzen der konsolidierten Aufgabenträger bilanziert sind, die aus internen Lieferun-
gen im „Konzern Kommune“ stammen, müssen diese eliminiert werden. 
 
Eine Eliminierung von Zwischenergebnissen kann gem. § 304 Abs. 2 HGB entfallen, 
wenn diese für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von untergeordneter Bedeutung 
sind.  
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Bei der Stadt Helmstedt musste für den Gesamtabschluss 2013 keine Zwischener-
gebniseliminierung vorgenommen werden. Die für alle betroffenen Unternehmen ver-
bindliche Dienstanweisung ist nach dem Gesamtabschluss 2012 angepasst worden 
und verpflichtet alle Einheiten, eventuelle Innenveräußerungen zum Buchwert durch-
zuführen, so dass kein Zwischenergebnis entsteht. 

  
 
 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung  
 
Die aus internen Vorgängen bei den verbundenen Aufgabenträgern entstandenen 
Aufwendungen und Erträge sind miteinander zu verrechnen (§ 128 Abs. 5 S. 4 
NKomVG, § 305 Abs. 1 HGB). Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung bedeutet, 
dass Umsatzerlöse, die gegenüber einem anderen verbundenen Aufgabenträger er-
zielt worden sind, mit den auf sie entfallenen Aufwendungen und Erträgen zu ver-
rechnen sind. Damit werden interne Umsatzgeschäfte für die Gesamtergebnisrech-
nung rückgängig gemacht. 
Auch andere Erträge aus internen Lieferungen und Leistungen, z. B. interne Zinser-
träge und -aufwendungen, sind in der Gesamtergebnisrechnung zu eliminieren. 
 
 
Dies gilt auch für Steueraufwendungen und -erträge zwischen den verbundenen Auf-
gabenträgern und der Kommune. 
Auf eine Aufwands- und Ertragskonsolidierung kann nach § 128 Abs. 5 S. 4 NKomVG 
und § 305 Abs. 2 HGB verzichtet werden, wenn die wegzulassenden Beträge für die 
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung 
sind. 
 
In dem Konzern Stadt Helmstedt wurden konzerninterne Lieferungs- und Leistungs-
beziehungen i. H. v. € 3.935.723,37 eliminiert. 
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4.3.2. Eigenkapitalmethode bei den assoziierten Aufgabenträgern (KWG)  
 
Die assoziierten Aufgabenträger sind gem. § 128 Abs. 5 NKomVG i. V. m. §§ 311 und 
312 HGB nach der Eigenkapitalmethode zu konsolidieren.  
Bei dieser Methode sind keine Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, 
Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen in den 
Gesamtabschluss zu übernehmen, sondern die assoziierten Aufgabenträger sind mit 
dem Buchwert der Beteiligung zu dem Zeitpunkt des Anteilserwerbs in der Gesamtbi-
lanz anzusetzen. 
 
Abweichend von § 312 Abs. 3 HGB kann für die Konsolidierung der Buchwert zum 
Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung des assoziierten Aufgabenträgers in den 
konsolidierten Gesamtabschluss angesetzt werden. In den Folgejahren ist der Wert-
ansatz der Beteiligung um den Betrag der Eigenkapitalveränderungen, entsprechend 
dem Anteil der Kommune an dem assoziierten Aufgabenträger, zu erhöhen oder zu 
vermindern. Auf die Beteiligung entfallende Gewinnausschüttungen sind abzusetzen. 
Das auf assoziierte Beteiligungen entfallende Ergebnis (Gewinn oder Verlust) wird in 
der Gesamtergebnisrechnung unter der Position „Finanzerträge“ ausgewiesen. 
 
Ein bei der erstmaligen Einbeziehung eines assoziierten Aufgabenträgers evtl. ent-
stehender Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert der Beteiligung und dem an-
teiligen Eigenkapital des assoziierten Aufgabenträgers ist im Konsolidierungsbericht 
anzugeben. 
 
Die Behandlung des Unterschiedsbetrags bei der Eigenkapitalmethode ist vergleich-
bar mit seiner Behandlung im Rahmen der Vollkonsolidierung, er wird jedoch bei der 
ersten Konsolidierung festgeschrieben und später in einer Nebenrechnung im Konso-
lidierungsbericht weiter geführt.  
 
In Niedersachsen besteht die Möglichkeit den passiven Unterschiedsbetrag auch so-
fort ertragswirksam aufzulösen (s. Arbeitsergebnisse und Hinweise der AG Gesamt-
abschluss) wie es auch bei dem passivischen Unterschiedsbetrag bei der Vollkonso-
lidierung der Fall ist. 
 
Das bedeutet, dass der Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung den Beteili-
gungswert in der Gesamtbilanz erhöht und somit sofort als Ertrag aus assoziierten 
Unternehmen bzw. der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse zu-
geordnet werden kann. So auch der Deutsche Rechnungslegungsstandard DRS 8 
Ziffer 26 b. Danach ist auch eine erfolgswirksame Auflösung des negativen Unter-
schiedsbetrages über die durchschnittliche Nutzungsdauer der erworbenen Vermö-
gensgegenstände oder eine sofortige ertragswirksame Auflösung des Unterschieds-
betrages bei erstmaliger Durchführung des Verfahrens denkbar. 
 
Der passivische Unterschiedsbetrag aus der Beteiligung KWG in Höhe von 
4.993.929,99 € ist eine Folge der Bewertungsvorschriften zur Eröffnungsbilanz. Da 
die Anschaffungswerte dieser Beteiligung nicht mehr zu ermitteln waren, wurde die 
Bewertung anhand der „Eigenkapitalspiegelmethode“ vorgenommen. Berücksichtigt 
werden durften anteilig das zum Nennwert erworbene gezeichnete Kapital und die 
Kapitalrücklage. Andere Rücklagen, darunter die Gewinnrücklage, waren ausdrück-
lich nicht zu berücksichtigen.     
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Bei der Equity-Methode ist das gesamte Eigenkapital also auch die Gewinnrücklagen 
zu berücksichtigen, da es sich hierbei um eine zeitnahe Bewertung handelt. Die An-
schaffungskosten-Obergrenze ist im Equity-Verfahren nicht relevant. 
 
 
Dementsprechend kann der Betrag von 4.993.929,99 € dem Beteiligungsbuchwert 
von 2.362.700,00 € in der Gesamtbilanz 2012 zugeordnet werden.  Es handelt sich 
dabei um die bisherigen Gewinne des Unternehmens, die als realisiert gelten und 
damit dem Beteiligungsbuchwert (Equity-Wert) in der Gesamtbilanz "zugeschrieben" 
werden können (gem. § 312 Abs. 2 Satz 3 HGB i. V. m. § 309 Abs. 2 Nr. 2 HGB). In  
den Folgejahren (ab 2013) ist dann der Beteiligungswert in der Gesamtbilanz jeweils 
um die anteiligen Gewinne/Verluste der KWG zu korrigieren.  
 
 
Im Vorgriff zur Anwendung des § 128 Abs. 5 Satz 6 NKomVG wurde im Rahmen der 
Eigenkapitalmethode bei den assoziierten Aufgabenträgern auf eine Ermittlung des 
beizulegenden Zeitwerts und die Aufdeckung von stillen Reserven und Lasten ent-
sprechend § 312 Abs. 2 Satz 1 HGB sowie die Zuordnung konsolidierungsbezogener 
Unterschiedsbeträge auf einzelnen Bilanzpositionen verzichtet.  
 
 

Der passivische Unterschiedsbetrag ist auf der Konzernebene der Beteiligung KWG 
zugeschrieben worden.  
Durch diese Zuschreibung beträgt der Wert der Beteiligung im Konzern bei der Erst-
konsolidierung 2012 € 7.356.629,99.  
 
In der Folgekonsolidierung wird der Beteiligungsbuchwert wie folgt fortgeschrieben (s. 
Ziff. 8 der Dienstanweisung  für die Aufstellung des Gesamtabschlusses – Konsolidie-
rungsrichtlinie): 
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+   Anteiliger Jahresüberschuss 
(- anteiliger Jahresfehlbetrag) 
des Beteiligungsunternehmens

#��� �!� 

 - Erhaltene 
Dividendenzahlungen vom 
Beteiligungsunternehmen 

������'!�#

(-    Auflösung/Abschreibung der 
aufgedeckten stillen Reserven) 

es erfolgte keine 
Aufdeckung stille 
Reserven

(+   Auflösung/Verminderung der 
aufgedeckten stillen Lasten) 

es erfolgte keine 
Aufdeckung stille Lasten

-    Abschreibung des Geschäfts- 
oder Firmenwerts 

es wurde kein GFW bei 
der Erstkonsolidierung 
gebildet

+   Auflösung eines 
passivischen 
Unterschiedsbetrags

der passivische 
Unterschiedsbetrag aus 
der Erstkonsolidierung 
wurde der Rücklage aus 
dem ordentlichen 
Ergebnis zugrechnet und 
wird nicht aufglöst

(+/- Ergebniswirkung der- 
möglichen - Neubewertung 
gemäß § 312 Abs. 5 HGB 

es wurde keine 
Neubewertung 
vorgenommen

(-/+ Eliminierung von 
Zwischengewinnen / 
Zwischenverlusten)

es wurde keine 
Eliminierung von 
Zwischengewinnen/Verlust
en vorgenommen

-    Außerplanmäßige 
Abschreibungen 
+   Zuschreibungen 

+   Kapitaleinzahlungen/Zugänge

-    
Kapitalrückzahlungen/Abgänge

! &�% &&%$�


Regelmäßige 
Fortschreibungen 
des 
Eigenkapitalwertes  
bei der 
Eigenkapitalmethode

Unregelmäßige 
Fortschreibungen 
des 
Eigenkapitalwertes 
bei der 
Eigenkapitalmethode

Beteiligungsbuchwert im Jahre 2012

Beteiligungsbuchwert im Jahre 2013  
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4.3.3. At Cost - Bilanzierung bei den verbleibenden Aufgabenträgern 

 

Aufgabenträger der Kommune, bei denen kein beherrschender oder maßgeblicher 
Einfluss vorliegt, sind nicht zu konsolidieren. Sie werden gem. § 124 Abs. 4 S. 2 
NKomVG zu Anschaffungs-/Herstellungswerten (at cost) ausgewiesen.  
 
Bei der Stadt Helmstedt gehören die KVG und die BG e. G. (s. Ziff. 4.1 Konsolidie-
rungskreis) dazu. 
 
Auch die verbundenen oder assoziierten Aufgabenträgern, die als „von untergeordne-
ter Bedeutung“ definiert werden, sind im Gesamtabschluss gem. § 124 Abs. 4 S. 2 
NKomVG zu Anschaffungs-/Herstellungswerten (at cost) auszuweisen. 
 
Bei der Stadt Helmstedt wurde im Jahre 2012 auch der Regiebetrieb „Waldbad 
Birkerteich“ als ein verbundener Aufgabenträger von untergeordneter Bedeutung qua-
lifiziert und somit im Gesamtabschluss 2012 mit dem Buchwert aus der Eröffnungsbi-
lanz ausgewiesen.  
Ab dem Haushaltsjahr 2013 ist das „Waldbad Birkerteich“  als Produkt im Haushalt 
der Stadt  ausgewiesen und wird nicht mehr als Regiebetrieb geführt. 
Das hat zur Folge, dass in der Konzernbilanz 2013 bei der Aktiva-Position A2.1.04 
Sondervermögen der Anschaffungswert mit dem das Waldbad „Birkerteich“ bilanziert 
wurde (570.613,74) im Konzernabschluss 2013 nicht mehr vorhanden ist. 
 
 

4.4. Beteiligungsbericht 
 
Gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG haben die Kommunen ein Wahlrecht, den Beteili-
gungsbericht nach § 151 NKomVG vollständig in den Konsolidierungsbericht einzu-
gliedern, wenn dabei alle Anforderungen erfüllt sind, oder ihn weiterhin als einen se-
paraten Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Konsolidierungsbericht kann den Betei-
ligungsbericht gem. § 151 NKomVG ersetzen. 
 
 
Die Stadt Helmstedt beabsichtigt, von dem Wahlrecht keinen Gebrauch zu machen 
und den Beteiligungsbericht unabhängig von dem Konsolidierungsbericht zu verfas-
sen. 
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4.5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen in der Konzernbilanz 

 

4.5.1. Aktiva 

 

 
Gesamtvermögen 
 
Das Gesamtvermögen des Konzerns Stadt Helmstedt setzt sich zum 31.12.2013 wie 
folgt zusammen: 
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Das überwiegende Teil des Vermögens ist das Sachvermögen, was unter Beachtung 
der kommunalen Aufgaben zu erwarten ist. 
 
  
Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden um den Posten „Geschäfts- oder 
Firmenwert der verbundenen Aufgabenträger“ erweitert und setzen sich wie folgt zu-
sammen: 
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Die Position „Geschäfts- oder Firmenwert der verbundenen Aufgabenträger“ ist im 
Rahmen der ersten Konsolidierung der Beteiligung an der BDH GmbH als aktivischer 
Unterschiedsbetrag zum 31.12.2012 entstanden (s. Ziff. 4.3.1 Kapitalkonsolidierung) 
und wird über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben (§ 309 Abs. 1 i. V. m. 
§ 253 Abs. 3 S. 1 HGB). 

 

Die Werte des immateriellen Vermögens entfallen zum größten Teil auf die Kernver-
waltung, wo sie den Lizenzen, der Software, aber vor allem den aktivierten geleiste-
ten Zuschüssen zugeordnet werden.  
 
Die Veränderung des immateriellen Vermögens im Jahre 2013 resultiert hauptsäch-
lich aus der ersten Abschreibung des Geschäfts- und Firmenwertes (GFW) und führt 
zu der Reduzierung des Wertes um 20 % (s. Kapitalkonsolidierung S. 17). 
 
Für die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 hat die Kernverwaltung gem. § 60 
GemHKVO das Wahlrecht in Anspruch genommen, die geleisteten Investitionszuwei-
sungen und –zuschüsse, die vor der Umstellung auf die Doppik erfolgten, nicht zu ak-
tivieren. 
 
Nach der Eröffnungsbilanz besteht gem. § 42 GemHKVO eine Aktivierungspflicht für 
Investitionszuweisungen und –zuschüsse, welche die Stadt Helmstedt Dritten ge-
währt. Die aktivierten geleisteten Zuschüsse werden dann über die Nutzungsdauer 
des bezuschussten Vermögensgegenstandes, bzw. wenn dieser nicht ermittelt wer-
den kann, über 30 Jahre abgeschrieben. 
 
Bei der BDH GmbH wurden Software und Lizenzen als Immaterielle Vermögensge-
genstände aktiviert. 
 
Bei der AEH beinhaltet diese Position hauptsächlich entgeltlich erworbene Software- 
und Datenbestände. 
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Sachvermögen 
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Das Sachvermögen des Konzern, dabei handelt es sich überwiegend um bebaute 
und unbebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen, befindet sich haupt-
sachlich bei der Kernverwaltung.  
Im Jahre 2013 ist durch die Eingliederung des Waldbades in den Haushalt der Stadt 
Helmstedt in fast allen Positionen des Sachvermögens zu Veränderungen gekom-
men. 
 
Die unbebauten Grundstücke, die nach dem 01.01.2000 angeschafft wurden, sind bei 
der Stadt Helmstedt mit den Anschaffungskosten bewertet worden. Die vor dem Jahr 
2000 angeschafften Grundstücke wurden ersatzweise mit den vorsichtig geschätzten 
Zeitwerten, die sich an den jeweiligen Bodenrichtwerten des Jahres 2000 orientieren, 
angesetzt. Im Berichtsjahr sind durch Grundstücksverkäufen i. H. v. rd. 521.000 in der 
Kernverwaltung entsprechende Abgänge zu verzeichnen. 
 
Bei den bebauten Grundstücken setzt sich der Gesamtwert des Vermögensgegen-
stands aus dem Bodenwert und dem Wert der Bebauung zusammen. 
Die Grundstücke wurden mit den Bodenrichtwerten, als vorsichtig geschätzten Zeit-
werten oder mit den Anschaffungskosten bewertet. Eine deutliche Erhöhung ist im 
Bereich bebaute Grundstücke zu verzeichnen. Hierfür liegt die Ursache in der Kern-
verwaltung und zwar in der Maßnahme  „Pferdestall“. Diese wurde bis Mitte des Jah-
res 2013 als Anlage im Bau geführt, wurde dann abgeschlossen und umgebucht von 
der Position Anlagen im Bau zu der Position „Bebaute Grundstücke“.  
 
Die Gebäude wurden mit den Anschaffungskosten oder, wenn diese nicht mehr 
ermittelbar waren, mit den substanzorientierten Werten, die sich nach dem Sachwert-
verfahren richten, bewertet. Diese Sachwerte stellen Zeitwerte dar und wurden auf 
das Baujahr rückindiziert. Die Gesamtnutzdauer von Gebäuden Massivbau-
ten/Teilmassivbauten liegt bei 90/50 Jahren. 
 
In dem Infrastrukturvermögen der Kernverwaltung sind vor allem Straßen, Wege und 
Plätze enthalten. 
 
Das Infrastrukturvermögen wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 
mit den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten (AHW) bewertet. Die In-
formationsquellen für die AHW waren die Erschließungsbeitragsakten und die Finan-
zierungsakten. Bei der Bewertung wurden – wie auch bei den bebauten Grundstü-
cken - die Straßengrundstücke und der Straßenaufbau getrennt voneinander bewer-
tet. Die Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich hier hauptsächlich durch die Ab-
schreibungsaufwendungen. 
 
Beim Sachvermögen in der Konzernbilanz 2013 zeichnet sich ein leichter Abbau des 
Infrastrukturvermögens. Durch die schlechte finanzielle Lage der Kernverwaltung 
kommt es kaum zu Investitionen in diesem Bereich, was zusammen mit dem laufen-
den Werteverzehr durch Abschreibungen zu sinkenden Infrastrukturvermögenswerten 
in der Bilanz führt. 
 
Bei den Maschinen und technischen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung erfolgte der Ansatz zu den fortgeführten Anschaffungskosten. Die 
Wertaufgriffsgrenze (gem. § 60 Abs. 2 GemHKVO für die Eröffnungsbilanz) hat hier 
dazu geführt, dass viele Vermögensgegenstände nicht bilanziert wurden.  
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Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ beinhaltet in allen Unternehmen 
des Konsolidierungskreises u. a. Sammelposten von selbständig nutzbaren Vermö-
gensgegenständen mit AHK von 150 bis 1000 € Netto, die im Jahr des Zugangs und 
den folgenden vier Jahren zu jeweils 20% abgeschrieben werden (§ 47 Abs. 2 
GemHKVO). 
 
In dem Sachvermögen der AEH sind hauptsächlich Kanalnetze für Schmutzwasser, 
Niederschlagswasser, Mischwasser, Druckleitungen und Hausanschlüsse sowie Grä-
ben und Niederschlagswasserrückhaltebecken enthalten. 
Diese wurden zu Buchwerten aus dem Verfahren vor 2009 übernommen und ent-
sprechend der Restnutzungsdauer abgeschrieben. 
 
Das Sachvermögen der BDH enthält  Grundstücke mit Betriebsbauten  BDH (Mühl-
graben 15), Julius-Bad (Stobenstraße 34), Kläranlage Helmstedt (Pastorenweg 18), 
Maschinelle Anlagen Julius-Bad  sowie die Werte der Kläranlage. 
 
Vorräte wurden nur bei der Kernverwaltung bilanziert. Es handelt sich dabei um 
Streusalz, Sand und Kies für den Winterdienst sowie Waren-Vorräte bei dem Touris-
teninfostand. Die Warenbestände wurden einzeln inventarisiert und mit den letzten 
Anschaffungskosten bewertet. Beim Streusalz, Sand und Kies wurde die Verbrauchs-
folgebewertung FiFo (First in - First out) angewandt.  
 
Bei den Anlagen im Bau geht es um die zum Bilanzdatum angefallenen Anschaf-
fungskosten für Anlagen, die noch nicht funktionsfähig sind und noch nicht abge-
schrieben werden. 
 
 
Finanzvermögen 
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Bei den Anteilen an assoziierten Unternehmen  der Kernverwaltung handelt es um 
den Buchwert der KWG Gesellschaft. Bei den Sonstigen Aufgabenträgern um die Be-
teiligung der Kernverwaltung an VoBa und KVG.  
 
Die Wertpapiere gehören zum Vermögen der Stiftung Denkmalschutz und der Stif-
tung Alma und August Müller sowie die Wertpapiere der Versorgungsrücklage. Die 
Minderung resultiert aus den Wertpapierverkäufen der Stiftung Denkmalschutz. Diese 
Transaktion beeinflusst auch die Positionen „sonstige Verbindlichkeiten“ und „liquide 
Mittel“. 
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Die Anteile an sonstigen Aufgabenträgern gehören zum Vermögen der BDH GmbH 
(Anteile an der  Stadtwerke Haldensleben GmbH sowie ein Anteil an der KGB -
Kommunale Gesellschaft für Beteiligungsbesitz an der Ferngas Salzgitter GmbH). 
 
Im Sondervermögen waren bis 2012 die Anschaffungskosten des Waldbades bilan-
ziert, die jedoch auf Grund der Übernahme in 2013 entfallen sind. 
 
 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) 
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Bei dieser Position handelt es sich um die Abgrenzung der im Jahre 2013 bereits 
verbuchten und bezahlten Aufwendungen des Jahres 2014.  
 

 

4.5.2. Passiva 

 

 
Nettoposition 
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Die Veränderungen der Nettoposition zwischen der Summenbilanz und der Konzern-
bilanz ergeben sich aus der Kapital- sowie Ertrags- und Aufwandskonsolidierung. 
 
Die zweckgebundenen Rücklagen kommen hauptsächlich aus der Kernverwaltung. 
Der Ansatz bei diesem Posten entspricht dem Stiftungsvermögen der beiden unselb-
ständigen Stiftungen Alma und August Müller und Denkmalschutz. Damit wird dem 
Tatbestand Rechnung getragen, dass sich das Vermögen zwar im Haushalt der Stadt 
befindet, aber nur zweckgebunden zur Verfügung steht.  
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Sonderposten 
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Als Sonderposten werden bei der Kernverwaltung und bei der AEH die empfangenen 
Zuweisungen ausgewiesen: 

• die Zuschüsse zu Investitionen als Investitionszuweisungen,  
• die Erschließungsbeiträge und Straßenausbaubeiträge als Sonderposten aus 

Beiträgen und ähnlichen Entgelten  
 
Sie sind in der Doppik zu passivieren, den Vermögensgegenständen zuzuordnen und 
über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.  
 
Bei der AEH wird der Sonderposten für Gebührenausgleich AEH Schmutz- und Nie-
derschlagswasser ausgewiesen. 
Es handelt sich dabei um den Differenzbetrag zwischen den kalkulierten und den tat-
sächlichen Kosten. Innerhalb der nächsten drei Jahre müssen diese zu viel erhobe-
nen Gebühren an die Abgabepflichtigen zurückgezahlt werden. Damit handelt es sich 
um Gelder, die im Haushalt der AEH nur zweckgebunden vorhanden sind. 
 
 
Schulden 
 
Die Position Schulden  kann einerseits in Geldschulden und in Verbindlichkeiten un-
terteilt werden und anderseits den einzelnen Beteiligten des Konsolidierungskreises 
zugeordnet werden. 
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Rückstellungen 
 
Bei den Rückstellungen werden die Pensions- und Beihilferückstellungen für die akti-
ven Beamten und für die Versorgungsempfänger, Altersteilzeitrückstellungen, die 
Aufwendungen für den nicht in Anspruch genommenen Urlaub und die Überstunden 
sowie andere Rückstellungen wie Prüfungs- und Beratungskosten, technische Be-
triebsführung durch KAH (BDH GmbH), Rückstellung für Schmutzwasserabrechnung 
E.ON (AEH) berücksichtigt.  
Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen wurden durch die Niedersächsi-
sche Versorgungskasse nach den versicherungsmathematischen Methoden ermittelt. 
Bei der Stadt Helmstedt erhöhten sich die Aufwendungen im Jahre 2013 um 
1.531.653 €. 
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Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) 
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Hier erfolgte die Abgrenzung des Ertrages, der schon im Jahr 2013 vereinnahmt wur-
de, aber das Jahr 2014 oder die späteren Jahre betrifft. 
 
Bei der BDH GmbH handelt es sich dabei um den Restwert der verkauften Geldwert-
karten Julius-Bad.  
 
Bei der Stadt sind es die für das nächste Jahr vereinnahmte Mieterlöse sowie den 
Restwert der gebildeten Wertminderung für die Erbbaugrundstücke. Die jährliche 
Wertminderung wurde ermittelt und über die Restlaufzeit des Vertrages aufgelöst. Be-
troffen sind nur die Erbbaugrundstücke, bei denen auf Grund eines sehr alten Vertra-
ges eine erhebliche Abweichung zwischen dem ortsüblichen Erbbauzins und dem 
vertraglich vereinbarten Erbbauzins entsteht. 
 
Für die Veränderung im Vergleich 2012 / 2013 liegt die Ursache bei der Kernverwal-
tung. Hier ist im Jahre 2012 zusätzlich zu den üblicherweise abzugrenzenden Spen-
den, Auflösung des Erbbauzinses, vorzeitig gezahlten Mieten und Pachten auch der 
hoher Betrag der Gewerbesteuer (1.885.293,00 €) abgegrenzt worden, was im Jahre 
2013 nicht mehr stattfand. 
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4.6. Analyse des Konzernabschlusses 

 

Der Konsolidierungsbericht hat gem. § 58 GemHKVO die Aufgabe, die wirtschaftliche 
und finanzielle Lage des Konzern Stadt Helmstedt darzustellen sowie einen Ausblick 
auf die künftige Entwicklung zu geben. Auch die Vorgänge, die nach dem Schluss der 
Konsolidierungsperiode eingetreten sind, aber eine besondere Bedeutung für die er-
wartete Entwicklung haben, sollen abgebildet werden. 
 
Für die Beurteilung der Gesamtlage werden ausgewählte betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen gebildet und analysiert. Dafür können die vorhandenen Daten innerhalb 
des Jahresabschlusses auf wenige Messgrößen verdichtet und zur Kennzahlenbe-
rechnung verwendet werden.  
 
Bei der Analyse der Kennzahlen ist der Zeitvergleich mit den Vorjahreszahlen mög-
lich. Die Möglichkeit eines Vergleichs mit anderen Städten muss noch abgewartet 
werden. 
 

4.6.1. Vermögenslage 

 

Die Ausgangsbasis für den Konzernabschluss geben die einzelnen Bilanzen und die 
sich daraus ergebende Summenbilanz. Daraus lassen sich die einzelne Komponen-
ten und deren Beitrag zu dem Gesamtabschluss erkennen. 
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Aus der Summenbilanz ergibt sich nach den Konsolidierungsbuchungen die Kon-
zernbilanz. 
 
Summenbilanz 
 


	 	� ��	
 ������2����/ => �?= �>=

������

�������������� 	�
 #�� !##$!� �" "�� "�!$	& % ��
 	"�$	% �# �!� !��$
%

���������������������������*��� 	 	�! "#
$�� %## ""%$�� �! ���$�� 	&& !�&$��

*�)��)�� ���#��!�� ���#��!��

-���������)������������)��	
.��� � '��"�!�� � '��"�!��

8����������������,,���0���&��� ������'!��  �� ��!�� �''���'!��

������������ 	�� �&# �	!$!
 �! #�	 �%
$	# % #%# %��$	% �& %�! %%"$
%

3���������������.	2� ���'���#�'!�� ���'���#�'!��

$��������������.	2�  '�# #��� !��  ��������'!�� ���  ����! '

-�������2������&��� "���#�� �'!#'  '�"������!#� �� �#� �'!�"  '�#�"� ��!��

(�������������!�(�,�����2��,��   ���#�!��   ���#�!��

9��	
����!��	
����,����!���
�)���� �������'"!�" �������'�!�" '"#����!�� #��'��!��

$���������������	
�������� �#��  �!�� # ���'�!�� ����� �!�� ���#�'!��

0�����  ���"�! "  ���"�! "

��,��������)�!���,��������$�� ���"��##�!'� ������'��!�# �"�'�#!��

.����/���� $���0� �1�����$��,�� 
% ��
 	�#$#� 

 &	� #��$"& � #	# �!#$	� 
 	
� %�
$#�

.����/�������� 

 %#! !&%$%% �% %	& �&%$

 %	� !!!$	� 
 	
� %�
$#�

����,�����������������3����� �� �"�'��!�" �� �"�'��!�"

����,���������������������������� ��'#��"��! �  ��"�����!'� � #�'��!##

8���������&��� �"�������"!� �"�������"!� 

���,��
����� ���� '�!'� ���� '�!'�

=��<�<���� ������ '�! � ������ '�! �

>����,�	
���	
,�	
������������� �#����'!#� �������!��  " ����!��

����������������;�������,�������� #�� ��!"� '�����!"� ��� �'!��

:������	
,�	
������������� '�'�'�"� !�' ��'���#�#!" �#'��#"!#�  �#' �"'#!��

8�������0���&��������������  #��#'�!��  #�����!�# �"�!�� �!��

4�0�����1����� � �"! 	��$�� 
 �

 &
�$#
 	 ��� ##!$�� �

�������,��������2����/����6�,��7 &�% 
"!$
� &�% �&�$%" 
&�$
& �

�����/����������� 	&� �
� #%�$�
 	�	 "%& 	�"$%% 	� 	
" "�	$
# �" ��
 ��#$"%

 

 

 

 

 



����������	
���� ��������

 

 

 

 

 

 


	 	� ��	
 ������2����/ => �?= �>=

�����

'���()(���(� &% #	� �""$%� �" &
� ��"$#� # 

# &&�$## 	# !
" �

$"#

$�����%�������&��� ����� �'��!�'  �� ���'"�!�� '���"�#��!  "������'�!�"

�����%�������&��� �
 ��� 	#&$�
 #� "�� �
#$"� # 		
 ���$�� # 		� %	"$"	

�����8�,,���
,������2���0�����?? ������ ����!'' ������ ����!''

�����@�
����������� �������"�!��  � ���� �!�� �"����#�!�#   '! '

/�������������0��1�
�� ��#��"��'� !� ��#��"��'� !� 

,-������� 	
 &%! �"#$#� � 	&� ##"$&
 !�% �
�$

 	� ��# &%�$"�

%.	2�������,��/���������� �'�'''! � �'�'''! �

6��	2����������%.	2,����  �����"''!�"  ��' �""#!'� "���#�!" 

8�������%.	2,���� ��� ������!� ��"��'�!#� ���"����'�!"�

�(����)(��� �� ""	 	!�$&� �� 	#� #!!$#� !�" #%&$"�

-���������)������������)��	
.��� ��������#�!' ����'��"#�!"� �����'!#�

$������������
�,�	
��/���,� "��������!"� "��������!"�

���.
�������,��	
 ��"� ��!�� ��"� ��!��

/�
�,������)�
,������8�����<���� ���"���"�!'� ���"���"�!'�

8�������8�����<����

�������� �� ""	 	!�$&� �# &�! ��#$�! � #%& 
!&$�" 		 
"	 
%!$	"

��,��	
�,��� �����"����!#"  ����'�#"�!�� �� � ����!#� ��#�#� � !#"

0������,�	
2�����*�����*�  � #��' �!�# "�#�#��!#' ��#�''�!�� ��'�����'!��

;��������������,�	
2���� #����!�� #����!��

8�������0������,�	
2���� ����#�'�#!"� �� �"����!��  ����#!'' #���#�!��

,-����������� �" �#	 �
&$%# �! !&# 	��$%# 	#	 &!&$�� 
## ���$��

:��������.	2��,,�����  "� ���"#�!��  "� ���"#�!��

�������%.	2��,,�����  ������'"!�"  �'"'�"��!�" �"��'�'!�� �""����!��

������,��������2����/����6�,��7 	%� !�
$�
 	

 	
�$%	 #! #��$	� �

�����/���������� 	&� �
� #%�$�
 	�	 "%& 	�"$%% 	� 	
" "�	$
# �" ��
 ��#$"%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������	
���� ��������

 

 

 
 
Konzernbilanz 
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Die Position „Ergebnis aus Vorjahres“ setzt sich wie folgt zusammen: 
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In der konsolidierten Bilanz des Jahres 2013 ergibt die Position „Ergebnis aus Vorjah-
ren“ nicht als einfache Summe der Positionen „Jahresergebnis“ und „Ergebnis aus 
Vorjahren“. 
 
In dieser Position ist zusätzlich zum Ergebnis aus den Vorjahren der Stadt Helmstedt 
das Ergebnis 2012 des „Waldbads Birkerteich“ enthalten. Der Grund dafür liegt in der 
Übernahme des Waldbades in den Haushalt der Stadt Helmstedt.  
In dieser Position nicht enthalten sind die Ergebnisse der Vorjahre der beiden Toch-
tergesellschaften BDH mbH und AEH. Der Grund dafür liegt in den Einzelbilanzen 
dieser Unternehmen, die jeweils das Ergebnis des Jahres auf dem Konto 206000 
„Ergebnis des lfd. Jahres (Jahresergebnis)“, aber keinen Betrag auf dem Konto 
2061000 „Ergebnisvortrag aus Vorjahren“ ausweisen. 
Bei dem Eigenbetrieb AEH wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2012 der Rück-
lage aus den ordentlichen Ergebnissen zugeordnet. 
Bei der BDH mbH ist der Verlust des Jahres 2012 über den Debitor 100022 „Stadt 
Helmstedt“ ausgeglichen und erscheint damit nicht als Ergebnis aus den Vorjahren. 
 
Mit Hilfe der Bilanzdaten werden Kennzahlen gebildet, welche die Finanzierungs- 
bzw. Kapitalstruktur verdeutlichen und zusätzlich zum Jahresergebnis die finanzwirt-
schaftliche Lage der Stadt über die Ermittlung einer Eigenkapitalquote abgebildet. 
 
Durch die Kapitalstrukturanalyse, die auch als Finanzierungsanalyse bezeichnet wird, 
wird die Zusammensetzung des der Stadt zur Verfügung stehenden Kapitals nach Art 
und Überlassungsdauer aufzeigt. Anhand der Eigenkapitalquote wird aufgezeigt, zu 
welchem Anteil die Stadt ihr Vermögen bereits aus eigenen Mitteln beschaffen konnte 
bzw. zukünftig noch beschaffen kann. 
Darüber hinaus wird es durch den konsolidierten Gesamtabschluss möglich, die Ge-
samtschulden pro Einwohner/-in auszuweisen, da auch die verselbständigten Aufga-
benträger in die Schuldenberechnung mit einbezogen werden. 
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Kennzahlen des Jahres 2013: 
(die Zahlen aus dem Vorjahr sind in Klammern abgebildet) 
  
 
Eigenkapitalquote 
 
 
Der klassischen Definition nach bildet die Eigenkapitalquote das Verhältnis des Ei-
genkapitals und der Bilanzsumme ab. Dabei wird aber die Besonderheit der Verwal-
tung nicht berücksichtigt: die Position „Sonderposten“. 
  
Diese Position steht auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigen- und dem 
Fremdkapital. Beim näheren Betrachten, muss man aber zu dem Entschluss kom-
men, dass sich daraus keine Zahlungsverpflichtung an Dritte ergibt und sie damit ei-
nen Eigenkapitalcharakter zeigt. 
Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, wird die Eigenkapitalquote einmal ohne (Ei-
genkapitalquote I) und einmal mit Sonderposten (Eigenkapitalquote II) berechnet.  
 
 

 

Nettoposition

Bilanzsumme

Nettoposition + Sonderposten *

Bilanzsumme

Sonderposten * � Sonderposten ohne Sonderposten 

für Gebührenausgleich

( 25,94%)

( 43,01%)

27,80%

44,21%

Eigenkapitalquote I K F 100%

Eigenkapitalquote II K F 100%

=

=

 

 

 

Die Eigenkapitalquote ist im Jahr 2013 gestiegen. Die Ursache des Anstiegs ist dem 
positiven Jahresergebnis (1.951.631,29 €) zu verdanken. Der Zuwachs des Jahres-
ergebnisses konnte die leichte Senkung der Rücklagen und der Sonderposten nicht 
nur kompensieren, sondern sogar für die Zunahme der Eigenkapitalquote sorgen.  
 
Je höher die Eigenkapitalquote einer Gebietskörperschaft ist, desto unabhängiger ist 
die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern. Mit einer hohen Eigen-
kapitalquote gehen i.d.R. auch geringere Zinssätze auf das Fremdkapital einher. Bei 
öffentlichen Gebietskörperschaften und insb. bei Kommunen ist ungewiss, ob es ähn-
liche Effekte gibt. Hier gilt die Einstandspflicht der Länder für ihre Kommunen. Ein 
kommunales Insolvenzrecht gibt es dahingegen nicht. Hierin liegt ein Grund, warum 
die Zinsen der Kommunen vergleichsweise niedrig sind. 
 
Die Kennzahl Eigenkapitalquote II bildet, dadurch dass sie mit der Nettoposition auch 
die Sonderposten berücksichtigt, die Besonderheiten einer Verwaltung besser ab.  
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Diese Kennzahl zeigt zu welchem Teil die Finanzmittel, die für die Anschaffung des  
Vermögens auf der Aktivseite der Bilanz gebraucht wurden, aus den eigenen Mittel 
stammen. D. h. das Vermögen der Aktiv-Seite wurde im Konzern Stadt Helmstedt zu 
44,21 % aus eigenen Mittel sowie den Zuschüssen für Investitionen finanziert. 
 
 
Verschuldungsgrad je Einwohner 
 
 
Der Verschuldungsgrad pro Einwohner zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt 
bzw. des Konzerns. Als Schulden sind neben den Verbindlichkeiten auch Rückstel-
lungen angesehen. 
 
Im Vergleich zu dem Jahresabschluss der Kernverwaltung können jetzt die Schulden 
des ganzen Konzerns berücksichtigt werden.  
 
 
 

Fremdkapital
Einwohnerzahl

Fremdkapital

Einwohnerzahl

Einwohnerzahl Stand 31.12.13                   22.934

Fremdkapital               =

(22.924)

E

Pro-Kopf-
Verschuldung 
Konzern

K 2.955

Schulden + Rückstellungen

2.318
Pro-Kopf-
Verschuldung 
Kernverwaltung

K =

=

( 2.272 €)

( 3.013 €)

E

 
 

 

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist in dem Konzernabschluss höher als im Einzelab-
schluss der Stadt Helmstedt und beträgt 2.955 € / Einwohner, gleichzeitig aber etwas 
niedriger als im Jahre 2012 (3.013 € / Einwohner). 
 

 
 
Bilanzstrukturkennzahlen: 
 
 

Fremdkapital

Bilanzsumme
55,07% ( 55,57%)Fremdkapitalquote K F 100% =

 

 

 

 
 
 
 
 
Die Fremdkapitalquote zeigt, dass 55 % der Vermögenswerte des Konzerns Stadt 
Helmstedt durch das Fremdkapital gedeckt sind. 



����������	
���� ��������

 

 
 
 
Einen allgemein anerkannten Wert für den Verschuldungsgrad bei Gebietskörper-
schaften gibt es bislang nicht. Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit 
wird vielmehr gefordert, dass das ordentliche Jahresergebnis im Mehrjahresschnitt 
positiv ist. 
Das konsolidierte Jahresergebnis 2013 ist zwar positiv, aber im Mehrjahresschnitt ist 
jedoch ein negativer Wert vorhanden. 
 
 
 

Langfristiges Anlagevermögen

Bilanzsumme
81,80% ( 83,28%)Anlagenintensität K F 100% =

 
 
 

Infrastrukturvermögen

Bilanzsumme
( 47,97%)46,07%Infrastrukturquote K F 100% =

 
 
 
Die Bilanzstrukturkennzahlen bilden ab, wie die Eigenkapital- und Fremdkapitalmittel 
der passiven Seite der Bilanz zur Finanzierung des Vermögens der aktiven Seite der 
Bilanz verwendet wurden.  
 
Im Konzern Stadt Helmstedt wurden die Mittel zum größten Teil (zu mehr als 81 %) 
für die Anschaffung von langfristigen Anlagenvermögen genutzt.  
 
Für das Infrastrukturvermögen wurden ca. 46 % der ausgegebenen Mittel verwendet.  
Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur ge-
bunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z.B. auf 46%, so ist fast die Hälfte der 
gesamten Aktiva langfristig in der Infrastruktur gebunden.  
 
Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in 
der Kommune gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist.  
 
 

4.6.2. Ertragslage 

 

Die Ausgangsbasis für die Beurteilung der Ertragslage des Konzerns im Konzernab-
schluss geben die einzelnen Ergebnisrechnungen und die sich daraus ergebende 
Summen Ergebnisrechnung.  
 
Aus der Summen Ergebnisrechnung ergibt sich nach den Konsolidierungsbuchungen 
die Gesamt Ergebnisrechnung. 
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Summen Ergebnisrechnung (GuV) des Konsolidierungsjahres 2013 
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Konzern Ergebnisrechnung (GuV) des Konsolidierungsjahres 2013  
(im Vergleich mit 2012) 
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Prozentueller Beitrag der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Jahresergebnis: 
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Beim Betrachten der Ertragslage zeigt sich, dass im Haushaltsjahr 2013 bei leicht ge-
stiegenen Ausgaben höhere Erträge zu dem positiven Ergebnis beigetragen haben. 
Die Ursache für dieses Ergebnis ist fast ausschließlich im Kernhaushalt zu finden. 
Außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge in 2013 haben verbunden mit entspre-
chenden Nachzahlungszinsen mit einer Erhöhung von rd. 7 Mio. € bei der Position 
„Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie fast 1 Mio. € bei der Position „Zinsen und ähn-
liche Finanzerträge“ den wesentlichen Beitrag geleistet.  
 
Auch die Schlüsselzuweisungen 2013 waren aufgrund der geringen Steuerkraft in 
2012 wesentlich höher als im Vorjahr (rd. 3,5 Mio. €). Die Leistungsentgelte (öffentlich 
und privatrechtlich) sind ebenfalls leicht angestiegen. Ursächlich hierfür ist unter an-
derem die Übernahme des Waldbades in den Kernhaushalt. Sonstige ordentliche Er-
träge konnten nicht in der bisherigen Höhe erwirtschaftet werden, da eine Rückzah-
lung von Konzessionsabgaben sowohl für Gas als auch für Strom vorzunehmen war. 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind aufgrund von Tarifsteigerungen 
ebenfalls höher als im Vorjahr ausgefallen. Jedoch liegen insbesondere die Zufüh-
rungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen erheblich über dem Vorjahresbe-
trag, da mehrere Besoldungserhöhungen einzubeziehen waren. 
 
Auch die Aufwendungen für die Sach-und Dienstleistungen sowie die Abschreibun-
gen lagen über dem Vorjahresergebnis. Auch hier spielte neben anderen Aspekten 
(einzelne größere Instandsetzungsmaßnahmen) die Übernahme des Waldbades in 
den Kernhaushalt eine Rolle. Die Aufwendungen für Zinsen waren aufgrund des 
Zinsniveaus und der rückläufigen Schulden niedriger als 2012. Die Transferaufwen-
dungen sind im Wesentlichen durch die Kreisumlage geprägt. Durch eine Anhebung 
des Umlagehebesatzes beim Landkreis, die erhöhten Realsteuerdurchschnittshebe-
satze auf Landesebene sowie höhere Schlüsselzuweisungen war eine höhere Umla-
ge an den Landkreis abzuführen. Der Entfall des Zuschusses an den ehemaligen Re-
giebetrieb „Waldbad Birkerteich“ hat sich dagegen positiv ausgewirkt. 
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Das außerordentliche Ergebnis konnte durch einen nachlaufenden Zuschuss für die 
Entlastungstraße positiv beeinflusst werden. 
 

 

4.6.3. Finanzlage 

 

Die Beurteilung der Finanzlage des Konzerns wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung 
vorgenommen. 
 
Die Kapitalflussrechnung ist Bestandteil des Konsolidierungsberichts (§ 128 Abs. 6 
NKomVG) und erfolgt in Anlehnung an den Deutschen Rechnungslegungs- Standard 
Nr. 2 (DRS 2).  
 
Mit ihr soll die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung um Informationen 
hinsichtlich der Herkunft und Verwendung der liquiden Mittel ergänzt werden. Dabei 
werden die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Ge-
schäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert dargestellt. 
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4.7. Wirtschaftliche und finanzielle Gesamtlage der Kommune 

Nr. +/- Konzern

1 Ordentliches Ergebnis (aus der Gesamtergebnisrechnung) 1.952

2 +/-
2.488

3 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 1.887

4 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 548

5 -/+ -147

6 -/+
1.019

7 +/-
-4.109

8 -/+ Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten

9 = Cashflow aus laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1-8) 3.638

10 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachvermögens 559

11 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -2.130

12 +

13 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -81

14 + 8

15 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -5

16 +

17 -

18 + 436

19 - -54

20 + 1.115

21 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10-20) -152

22 + 575

23 -

24 +
Einzahlungen aus Begebung von Anteilen und der Aufnahme von (Finanz-
)Krediten 203

25 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten -1.479

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 22-25) -701

Neuaufnahme Liquikredite 1.500

Umbuchung 12/13 Stadt neg. Kassenbestand -1.736

WB Kassenbestand (kein Liquiditätskredit) -266

-502 -502

Übernahme WB in den Kassenbestand 266 266

26 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (brutto) -937

27 =
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 
21, 26) 2.549

28 +/-

29 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2.087

30 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 27 bis 29) 4.636

Mindestgliederung der Kapitalflussrechnung nach DRS 2 (angepasst an den kommunalen Gesamtabschluss)

Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des 
Umlaufvermögen

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LL. sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investitions-/Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Angaben in T€

Konzern Stadt Helmstedt 

Kapitalflussrechnung 2013

Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 

Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstigen 
Sonderposten

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile etc.)

Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, 
Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)

Wechselkurs-, Konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des 
Finanzmittelfonds

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LL. sowie anderer Passiva, die nicht der 
Investitions-/Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen 
Geschäftseinheiten
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen 
Geschäftseinheiten
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 

Bezeichnung
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4.7.1. Lage des Konzerns 

 

Die Lage des Konzerns Stadt Helmstedt umfasst die Situation der Konzernmutter – 
der Stadt Helmstedt selbst und der Konzerntöchtern – der Bäder- und Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH und des Eigenbetriebs AEH. 
 
Die seit Jahren schlechte finanzielle Lage der Stadt Helmstedt  kann mit Hilfe des fol-
genden Diagramms abgebildet werden. Hier werden die voraussichtlich kumulierten 
Defizite der Kernverwaltung mit Prognose bis 2018 abgebildet.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Auch die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft mbH erwirtschaftet aufgabenbedingt 
laufend Verluste, die durch die Konzernmutter – die Kernverwaltung  – getragen wer-
den. 
 
Ein ausgeglichener Haushalt kann auch für die Zukunft lediglich bei dem Eigenbetrieb 
AEH erwartet werden, sofern die Stadt Helmstedt den Vorschlägen zur Gebührenän-
derung nach NKAG folgt. 
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4.7.2. Bedeutsame Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres 

 

 

Die finanzielle Lage der Stadt Helmstedt muss auch für die kommenden Jahre als kri-
tisch angesehen werden. Auch wenn für das Jahr 2013, aufgrund einmalig hoher 
Gewerbesteuerzahlungen, ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet wurde, sind 
damit die strukturellen Probleme nicht gelöst. 
 
Aufgrund des zum Jahresabschluss 2013 vorhandenen Gesamtfehlbetrages des 
Kernhaushaltes von rd. 26,5 Mio. € verbunden mit einer weit unterdurchschnittlichen 
Steuerkraft wurde der Stadt Helmstedt unter der Bedingung zusätzlich beschlossener 
Haushaltssicherungsmaßnahmen sowie der voraussichtlich zum 01.11.2016 stattfin-
denden Fusion mit den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Nord-Elm erstmals 
eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2.650.000 € bewilligt. Diese wird das Plandefizit 
2014 erheblich absenken. 
 
Die Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft mbH hat einvernehmlich mit der Purena 
GmbH im März 2014 die Auflösung des technischen Betriebsführungsvertrags für die 
Kläranlage Helmstedt zum 31.12.2014 vereinbart.  
Ab 01.01.15 wird der Eigenbetrieb AEH soweit entwickelt sein, dass er die Betriebs-
führung für die Kläranlage übernehmen kann. 
Für das Julius-Bad und die Saunalandschaft gilt seit dem 01.09.2012 eine neue Ent-
geltordnung.  
 
 

4.7.3. Voraussichtliche Entwicklung 
 
Auch wenn dieser Gesamtabschluss der zweite des „Konzerns Stadt Helmstedt“ ist, 
ist der gedankliche Ansatz einer „wirtschaftlichen Einheit“ aller Teilbereiche des Kon-
zerns noch relativ neu. Die Beurteilung der Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung des Konzerns kann somit derzeit im Wesentlichen nur auf der Basis der 
Einzelbetriebe sowie der Konzernmutter erfolgen. 
 
Gemäß dem Landesbetrieb für Statistik verzeichnen der Landkreis und die Stadt 
Helmstedt einen stetigen Bevölkerungsrückgang. Bis zum Jahr 2020 wird die Ein-
wohnerzahl der Stadt voraussichtlich die Zahl 21.220 erreichen.  
 
Die Anpassung der Stadtentwicklung an die demographische Entwicklung wurde mit 
dem Beschluss des Rates der Stadt Helmstedt zur Aufhebung der Grundschule Os-
tendorf ab August 2016 eingeleitet. 
 
Gleichzeitig verfolgt die Stadt Helmstedt das Ziel, durch Gewinnung neuer Bürger 
dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. In 2015 wird der 2. Bauabschnitt des 
Baugebietes Ziegelberg mit 34 Grundstücken erschlossen. Weitere 16 Grundstücke 
sollen im zweiten Halbjahr 2016 im Baugebiet „Im Rottlande II“ im Emmerstedt zur 
Verfügung stehen. Auch in der Innenstadt soll in den nächsten Jahren attraktiver 
Wohnraum in sanierten Altbauten durch private Investoren ausgebaut werden. 
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Im ersten Halbjahr 2015 wird eine Entscheidung des Landes Niedersachsen über ei-
ner Fusion zwischen der Stadt Helmstedt sowie der Samtgemeinde Nord-Elm und ih-
ren Mitgliedsgemeinden erwartet. Sollte diese gelingen, werden die Kommunen vom 
Land eine Entschuldungshilfe i. H. v. 11.500.000 € erhalten. 
 
Für die neue Stadt Helmstedt mit rund 30.000 Einwohnern könnte ab 2019 auch mit 
dauerhaft positiven Jahresergebnissen gerechnet werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 
AEH  Abwasser Entsorgung Helmstedt (Eigenbetrieb der Stadt 

Helmstedt) 
 
AHW Anschaffungs- und Herstellungswerte# 
 
AIB Anlagen im Bau 
 
ARAP Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
AV    Anlagevermögen  
 
BDH mbH  Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt (Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung) 
 
BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 
EK Eigenkapital  
 

FiBu   Finanzbuchhaltung 

 
GemHKVO  Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung 
 
GFW  Geschäfts- und Firmenwert 
 
GuV   Gewinn- und Verlustrechnung  
 
HGB  Handelsgesetzbuch  
 
KGSt   Kommunale Gemeinschaft für Verwaltungsvereinfachung  
 
LM   Liquide Mittel    
 
L u L  Lieferungen und Leistungen 
 
NKR   Neues Kommunale Rechnungswesen 
 
PRAP  Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
SG   Samtgemeinde 
 
SoPo  Sammelposten 

 
VG   Vermögensgegenstand 
 
Ziff.   Ziffer 
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